
       Mitgliedsnummer: ____________________ 
 

E-Mail: ______________________________ 
 

         Berlin-Pass-Nr.: _____________________ 
 

 
Herrn/ Frau ______________________________________Tel.Nr.: _____________________________ 
 
wohnhaft in ____________Berlin, Straße: _________________________________________________ 

 
Name_______________________ Vorname _____________________Geburtsdatum: ______________ 
 
Geburtsort: ___________________________________       Nationalität: _________________________  
 
wohnhaft in ________________Berlin    Straße: ___________________________________________ 

     
 

 

 

 

 

 
 

 
                                                     
 

                                                           
 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_ 

Der 1. Judo-Club Märkisches Viertel 1968 e.V. schließt mit  
  
 
 
 
 
 
folgenden Trainings-/ Ausbildungsvertrag ab. 
Hiermit melde ich/ wir - mich/ uns - mein/ unser Kind, 
 
 
 
 
 
 
 
 
zur Teilnahme an einer Ausbildung in   O – Judo                     
                                                              O – Jiu-Jitsu an.  
Die folgenden Vertragsbedingungen und die Satzung erkenne ich durch meine Unterschrift als verbindlich 
an. Die Satzung kann im Internet gelesen und ausgedruckt werden (www.judo-club-mv.de). 
 

1. Der 1. Judo-Club Märkisches Viertel 1968 e.V. gewährt eine stufenweise Ausbildung im Judo/ 
Jiu-Jitsu. 

2. Die Kursgebühr richtet sich nach der ausgehängten Preisliste und beträgt z.Zt. € 216,00 jährlich. 
3. Die zusätzliche Teilnahme in der jeweils anderen Sportart bedeutet eine monatliche Zusatzgebühr 

von € 4,00 und wird nicht rabattiert. 
4. Die Gebühr kann in 12 Raten zu € 18,00 (ggf. € 22,00) monatlich bezahlt werden. 
5. Bei Bezahlung der Kursgebühr, ohne die Ratenzahlung in Anspruch zu nehmen, gewährt der              

1. JCMV 1968 e.V.  einen Rabatt, in Höhe von einer Monatsrate. 
6. Die Kurse finden 2 x wöchentlich statt. 
7. Bei Aufnahme ist eine Gebühr in Höhe von € 38,00 / € 20,00 bei Vereinswechsel zu entrichten.  
8. Bestandteil des Vertrages sind die auf der Rückseite befindlichen Vertragsbedingungen. Sonstige 

Vereinbarungen bedürfen in jedem Falle der Schriftform. 
 
Beginn des Kurses am ________________________________. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos oder Filme von mir oder meines Kindes, auf der Vereins-
Homepage und im Internet veröffentlicht werden. 
 

Ja O     Nein O 
 

Der/Die Vertragspartner haben je ein Exemplar des Vertrages erhalten. 
 
Berlin, den _____________________________. 
 
 
______________________________________         ___________________________________________ 
Vorstand 1.JCMV 1968 e.V.                       gelesen und verstanden (Vertragspartner/Teilnehmer) 

Michael Pacholleck 
Eichhorster Weg 33 
13435 Berlin 
Tel. /Fax : 030/ 415 45 41 
Mailto : mipacho@aol.com 

Bankkonto: Deutsche Skatbank 
Bankleitzahl: 83065408 

Kontonummer: 0004197402 
IBAN: DE77 8306 5408 0004 1974 02 

BIC: GENODEF1SLR 
 

 
 

1. Judo-Club Märkisches Viertel 1968 e.V. 
  

O – Hauptvertrag 
 
O – Zusatzvertrag 



 
Vertragsbedingungen 

Allgemeines 
 

i. Mit Vertragsabschluß darf der 1. JCMV 1968 e.V. davon ausgehen, dass sich 
der Teilnehmer bzw. sein Erziehungsberechtigter vorher vergewissert hat, dass 
die Teilnahme medizinisch möglich und vertretbar ist.  
Im Falle des Unterlassens dieser Vergewisserung können hieraus keinerlei 
Einwendungen gegenüber dem 1. JCMV 1968 e.V. erhoben werden. Für den 
seltenen Fall einer Verletzung ist stets die gesetzliche oder private 
Versicherung des Kursteilnehmers zuständig. 

ii. Es ist jedem Mitglied untersagt, Fremde mit in die Garderobe zu nehmen. 
iii. Das Rauchen ist im gesamten Bereich der Sporthalle untersagt. Die Sporthalle 

darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 
iv. Mutwillige Sachbeschädigungen in der Sporthalle werden auf Kosten des 

Verursachers behoben. 
v. Wer grob gegen die Regeln des Anstandes oder der Hausordnung verstößt, 

erhält ohne Nachsicht Hausverbot, wobei die Kursgebühr jedoch weiter 
entrichtet werden muss. 

vi. Der 1. JCMV 1968 e.V. übernimmt keine Haftung für Unfälle und den Verlust 
mitgebrachter Kleidung, Geld oder Wertsachen, soweit dem 1. JCMV 1968 e.V. 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzulasten sind. 

vii. Krankheit entbindet nicht von den Verpflichtungen aus diesem Vertrag. 
viii. Anschriftenänderungen sind dem 1.JCMV 1968 e.V. sofort mitzuteilen. 
ix. Der Unterricht findet in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Campus 

Hannah Höch in der Finsterwalder Straße 52-54, 13435 Berlin statt. Eine 
Verlegung der Unterrichtsräume behält sich der 1. JCMV 1968 e.V. vor. 

x. Die Unterrichtszeit dauert in der Regel 60 - 90 Minuten. 
Die Sauberkeit des Körpers und der Sportkleidung sind Pflicht. Finger- 
und Fußnägel sind kurz zu halten. Schmuck darf während des Unterrichts 
wegen Verletzungsgefahr nicht getragen werden. In den Schulferien findet 
grundsätzlich kein Unterricht statt. Versäumte Unterrichtsstunden, gesetzliche 
Feiertage und die Ferien gehen zu Lasten des Teilnehmers, sie entbinden nicht 
von der Zahlung der vereinbarten Kursgebühr. 
 

Beitragszahlungen 
 

i. Die Teilnehmer erkennen mit der Unterzeichnung des Vertrages an, dass sie 
wirtschaftlich und finanziell in der Lage sind, den Vertrag zu erfüllen und die 
Gebühr zu bezahlen. 

ii. Befindet sich der Teilnehmer mit seinen monatlichen Raten in Verzug, so 
entstehen pro Mahnung Kosten: 1. Mahnung 1,50 €, 2.Mahnung 3,50 €. Dies ist 
eine Kostenerstattung an den 1.JCMV 1968 e.V. Solange der Teilnehmer mit 
seinen Beitragsraten im Verzug ist, besteht kein Anspruch auf Unterricht. 

 
     Kündigung 
 

1. Die Kündigung des Vertrages muss schriftlich erfolgen. 

2. Die Kündigung wird wirksam mit Ablauf des Monats, der auf den Tag der 

Austrittserklärung folgt. 
 

Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen 
Bedingungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen 
Bedingungen tritt das entsprechende Gesetzesrecht. Erfüllungsort und 
Gerichtstand ist Berlin. 


